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Beratungsgegenstand:
Bürgerantrag von Herrn Hermann Beckmann vom 23.11.2005
hier: Verbesserung der Verkehrssicherheit am Kreisverkehr Mühlenstr., Ascheberger Str.,
Selmer Str., Werdener Str. durch die Anlage von Zebrastreifen

I. Beschlussvorschlag:
Der Antrag von Herr Hermann Beckmann, wohnhaft Werdener Str. 49, 59348 Lüdinghausen, zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit am Kreisverkehr Mühlenstr., Ascheberger Str., Selmer Str.,
Werdener Str. durch das Anlegen von Zebrastreifen wird gemäß § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung an
die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld als zuständige Stelle mit der Bitte um Überprüfung
der Verkehrssituation weitergeleitet.

II. Rechtsgrundlage:
§ 24 GO NW, Straßenverkehrsordnung, Hauptsatzung

III. Sachverhalt:
Zum Inhalt wird verwiesen auf den als Anlage in Kopie beigefügten Antrag des Herrn Hermann
Beckmann vom 23.11.2005.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass nur die Straßenverkehrsbehörden gemäß § 45 Absatz 3 StVO
bestimmen, wo und welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen anzubringen und zu
entfernen sind. Der Stadt obliegt es nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht,
Entscheidungen über Verkehrsregelungs- oder Verkehrslenkungsmaßnahmen zu treffen, so dass der
Bürgerantrag zuständigkeitshalber an die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld
weiterzuleiten ist.

IV. Finanzielle Auswirkungen:
 Keine

Anlagen:
1


